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Er fördert
— ein vielseitiges geistig-kulturelles Leben,
— die kameradschaftliche gegenseitige Hilfe,
— das enge Zusammenwirken mit allen an der Bildung und

Erziehung beteiligten Kräften.

§12

(1) Der Direktor ist verpflichtet, über das gesamte Schul
jahr hinweg unter Anwendung vielfältiger Methoden den 
Unterricht, die außerunterrichtliche Tätigkeit, die Arbeit im 
Schulhort und im Schulinternat zu kontrollieren und zu analy
sieren. Er hat regelmäßig zu hospitieren und die Hospitatio
nen mit den Lehrern, Erziehern und Betreuern auszuwerten. 
Der Direktor stützt sich dabei auf die Arbeit der stellvertre
tenden Direktoren und des Hortleiters bzw. Internatsleiters. 
Er nutzt die Ergebnisse der Arbeit der Fachzirkel und die 
sachkundige Hilfe der Fachberater des Pädagogischen Kreis
kabinetts.

(2) Nach dem ersten Schulhalbjahr ist eine Zwischenein- 
schätzüng der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule vor
zunehmen. Zum Abschluß des Schuljahres sind auf der Grund
lage der Schuljahresanalyse die Bildungs- und Erziehungs
arbeit und ihre Ergebnisse gründlich auszuwerten.

(3) Zur Sicherung einer kontinuierlichen Arbeit führt der 
Direktor regelmäßig Dienstberatungen mit den stellvertreten
den Direktoren und anderen leitenden Mitarbeitern der 
Schule durch. Sie dienen dazu, sich gegenseitig über inhalt
liche und organisatorische Fragen der Tätigkeit zu informie
ren, die pädagogische Arbeit an der Schule zu koordinieren 
und die Erfüllung der Aufgaben zu kontrollieren. Den Erfor
dernissen entsprechend können Dienstberatungen auch mit 
Gruppen von Mitarbeitern oder mit dem gesamten Kollek
tiv durchgeführt werden.

§13

(1) Der Direktor ist Dienstvorgesetzter aller Pädagogen, 
Arbeiter und technischen Angestellten seiner Schule. Er kann 
ihnen unter Beachtung der im Arbeitsvertrag vereinbarten 
Aufgaben, Pflichten und Rechte Weisungen erteilen, schulische 
Funktionen und zeitweilige Aufgaben übertragen. Der Direk
tor sichert den fachgerechten Einsatz der Lehrer, ernennt die 
Klassenleiter und sorgt für die ständige Qualifizierung der 
Lehrer und Erzieher. Er ist dafür verantwortlich, daß ihnen 
ausreichend Zeit für die gewissenhafte Vorbereitung und Aus
wertung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie für die 
Weiterbildung zur Verfügung steht.

(2) Der Direktor hat durch unmittelbare Anleitupg der Leh
rer und Erzieher im Prozeß der Arbeit die Initiative und 
Schöpferkraft jedes Pädagogen zu fördern und den Absolven
ten verstärkt Hilfe und Anleitung zu geben. Er arbeitet hier
bei mit den Fachberatern, den Mentoren und der Schul
gewerkschaftsorganisation zusammen.

(3) Der Direktor sichert eine regelmäßige und differenzierte 
Anleitung und Kontrolle der Arbeit der Klassenleiter. Beson
dere Unterstützung gewährt er jungen Lehrern, die erstmalig 
die Leitung einer Klasse übernommen haben.

(4) Der Direktor ist für die Anleitung und Kontrolle der im 
Schulhort bzw. im Schulintemat tätigen Erzieher verantwort
lich. Er sorgt dafür, daß in Zusammenarbeit mit den Lehrern 
die Erziehung und Betreuung der Schüler während des gan
zen Tages als einheitlicher pädagogischer Prozeß inhaltlich 
und methodisch sinnvoll gestaltet wird. Der Direktor stützt 
sich dabei auf die Tätigkeit des Hort- bzw. Internatsleiters.

(5) Der Direktor unterstützt die Leiter der verschiedenen 
Formen der außerunterrichtlichen Bildung und Erziehung bei 
der Planung und Organisation ihrer Arbeit und hilft ihnen, 
sich hierfür pädagogisch zu qualifizieren.

(6) Die Tätigkeit der Freien Deutschen Jugend und der 
Pionierorganisation „Emst Thälmann“ an der Schule ist we
sentlicher Bestandteil des einheitlichen pädagogischen Pro
zesses. In diesem Sinne ist der Direktor für die Entwicklung 
der Arbeit der Grundorganisation der Freien Deutschen Ju
gend und der Pionierfreundschaft der Pionierorganisation 
„Emst Thälmann“ auf der Grundlage der Beschlüsse des Zen
tralrates der Freien Deutschen Jugend verantwortlich. Er 
arbeitet mit dem Freundschaftspionierleiter und dem Sekre
tär der Grundorganisation der Freien Deutschen Jugend eng 
zusammen.

(7) Der Direktor trägt für die Auswahl und Gewinnung des 
pädagogischen Nachwuchses hohe Verantwortung. Er unter
stützt mit seinem Pädagogenkollektiv die Einrichtungen der 
Lehrerbildung bei der Erfüllung der in den staatlichen Aus
bildungsdokumenten fixierten Aufgaben zur schulpraktischen 
Ausbildung, Der Direktor hilft den Lehrerstudenten, sich mit 
der Praxis der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule 
vertraut zu machen sowie Probleme der Schulentwicklung 
und Erfahrungen erfolgreich arbeitender Lehrer kennenzu
lernen.

§14

(1) Der Direktor hat die Einhaltung der Rechtsvorschriften 
über die Schulpflicht zu kontrollieren und bei Verstößen ent
sprechende Maßnahmen einzuleiten. Unterricht durch Privat
personen darf Schülern außerhalb des obligatorischen Schul
unterrichts in den schulischen Fächern nur mit seiner Geneh
migung erteilt werden.

(2) Der Direktor ist berechtigt, einzelne Schüler auf schrift
lichen Antrag der Eltern in besonders begründeten und ver
tretbaren Fällen bis zu 6 Unterrichtstagen im Schuljahr zu 
beurlauben. Er berät sich vorher mit dem Klassenleiter.

(3) Der Direktor ist verpflichtet, mit den zuständigen Ein
richtungen der Vorschulerziehung, der Jugendhilfe und des 
Sonderschulwesens zusammenzuarbeiten. Im Zusammenwir
ken mit der Abteilung Volksbildung des Rates des Kreises 
und den Leitern der jeweiligen sonderpädagogischen Einrich
tungen sorgt der Direktor dafür, daß physisch oder psychisch 
geschädigte schulbildungsfähige Kinder rechtzeitig diagnosti
ziert und erforderlichenfalls sonderpädagogisch betreut bzw. 
in eine Sonderschule aufgenommen werden.

§15

(1) Der Direktor ist verpflichtet, zur Sicherung hoher Bil
dungs- und Erziehungsergebnisse mit dem Rat der Stadt, 
des Stadtbezirks oder der Gemeinde zusammenzuarbeiten. Er 
hat vor der örtlichen Volksvertretung bzw. dem Rat über 
die Arbeit an der Schule zu berichten.

(2) Der Direktor hat das Recht und die Pflicht, dem örtlichen 
Rat Vorschläge für die Aufstellung und ordnungsgemäße Rea
lisierung des seine Schule betreffenden Teils des Volkswirt
schafts- und Haushaltsplanes zu unterbreiten. Er sichert den 
effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Fonds und 
gewährleistet, daß das der Schule anvertraute staatliche 
Eigentum geschützt und vor Schaden bewahrt wird.

(3) Der Direktor nimmt in Zusammenarbeit mit dem örtli
chen Rat und den Betrieben darauf Einfluß, daß die materiel
len Bedingungen für die pädagogische Arbeit in der Schule 
und in der polytechnischen Einrichtung planmäßig vervoll
kommnet werden. Er sorgt für die Ausstattung der Klassen- 
und Fachunterrichtsräume mit den notwendigen Unterrichts
mitteln, für die sorgfältige Wartung, Pflege und effektive 
Nutzung der Unterrichtsmittel.

(4) Der Direktor gewährleistet durch rechtzeitige und be
darfsgerechte Bestellung die Versorgung aller Schüler mit 
den erforderlichen Schulbüchern. Er sorgt dafür, daß an der 
Schule ein den Erfordernissen der pädagogischen Arbeit ent-


